
Finanzamt Hildesheim-Alfeld                                      Hildesheim, den 17. Juli 

2024 

-Bodenschätzung- 

Kaiserstraße 47, 31134 Hildesheim 

 

Öffentliche Bekanntmachung 
 

Das Landesamt für Steuern Niedersachsen (LStN) hat eine Bodenschätzung in der Gemarkung 

Hary angeordnet. Dies geschieht, um Veränderungen an den Liegenschaften (Nutzung) zu 

ermitteln, das Kataster entsprechend zu aktualisieren und mögliche Veränderungen der 

Bodeneigenschaften durch eine Bodennachschätzung zu erfassen. 

 

Mit der Durchführung ist der Schätzungsausschuss des Finanzamts Hildesheim-Alfeld beauftragt 

worden. Frau Imke Börner-Fuchs - amtliche landwirtschaftliche Sachverständige - und Herr Karsten 

Vogel - als Vermessungstechniker des Katasteramts/Schätzungsausschusses - werden sich ggfs. mit 

dem Dienstausweis vorstellen können. Ich darf Sie bitten den Schätzungsausschuss bei seinen Ar-

beiten zu unterstützen und ggfs. mit Auskünften zur Verfügung zu stehen. 

 

Nach einem Feldvergleich werden die Bodenschätzungsmerkmale derjenigen landwirtschaftlichen 

Nutzflächen überprüft, bei denen offensichtlich Änderungen eingetreten sind oder die Bonität unzu-

treffend erscheint. Dazu ist es nötig, dass die Grundstücke betreten werden, um Vermessungsarbei-

ten und Bodenprobenahmen durchzuführen. 

 
Der Gesetzgeber hat dazu in § 15 des Bodenschätzungsgesetzes folgendes bestimmt: 
„Die Eigentümer und Nutzungsberechtigen der Grundstücke sind verpflichtet, den mit der Durch-

führung dieses Gesetzes Beauftragten jederzeit das Betreten der Grundstücke zu gestatten und die 

erforderlichen Maßnahmen, insbesondere Aufgrabungen zu dulden. Für nicht vorsätzlich verur-

sachte Schäden besteht kein Anspruch auf Schadensersatz.“ 

 
Natürlich ist der Schätzungsausschuss bemüht mögliche Schädigungen von Kulturen so gering wie 

möglich zu halten. 

 

Mit der Durchführung soll im September 2024 begonnen werden. Da der Verlauf der Arbeiten wet-

terabhängig und zeitlich auch nicht genau zu bestimmen ist, ist eine Einzelbenachrichtigung von Ei-

gentümern nicht vorgesehen. Es ist nicht auszuschließen, dass sich die Arbeiten auch auf das 

nächste Jahr 2025 hin erstrecken können. 

 

Die Grundeigentümer werden gebeten, dem Finanzamt Auskunft über Leitungen im Boden der zu 

prüfenden Flächen zu geben. 

 

Die Vorsitzende des Schätzungsausschusses 

 

 

 

(Börner-Fuchs) 

Tel.: 05121/302-411 

E-Mail: imke.boerner-fuchs@fa-hi-alf.niedersachsen.de 


